
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen,   11. August 2022  

 
Mandantenbrief August 2022 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Die Folgen des „Abfärbens“ im Steuerrecht 
· Hinzuschätzung nach Außenprüfung bei Einzelhandelsunternehmen 

 
Einkommensteuer 

· Einkünfteerzielungsabsicht bei Vermietung 
· Fälligkeitserfordernis bei der Zehn-Tages-Regelung 

 
Lohn- und Gehalt 

· Zwölf Euro Mindestlohn ab Oktober 2022 
 
Erbschaftsteuer 

· Kein Wegfall der Erbschaftsteuerbefreiung bei unzumutbarer Selbstnutzung des 
Familienheims 
 

Umsatzsteuer 
· Kein Vorsteuerabzug aus Schwarzeinkäufen möglich 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Termine Steuern/Sozialversicherung August/September 2022 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.08.20221 12.09.20221 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solida-
ritätszuschlag 

entfällt 12.09.2022 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 12.09.2022 
Umsatzsteuer 10.08.20222 12.09.20223 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung4 15.08.2022 15.09.2022 
Scheck5 10.08.2022 12.09.2022 

Gewerbesteuer 15.08.20226 entfällt 
Grundsteuer 15.08.20226 entfällt 
Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung4 18.08.2022 entfällt 
Scheck5 15.08.2022 entfällt 

Sozialversicherung7 29.08.2022 28.09.2022 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-

schlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfrist-

verlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Fei-
ertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszu-
schläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2022 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die 
Steuer am 16.08.2022 fällig. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. 
h. am 25.08.2022/26.09.2022, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beach-
ten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor 
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
 



 

Allgemein 

Die Folgen des „Abfärbens“ im Steuerrecht 
Verschiedene Situationen bzw. Entwicklungen des realen Lebens können ungewollte 
steuerliche Folgen herbeirufen. Dazu zählt z. B. das „Abfärben“. Dies passiert im Er-
tragsteuerrecht dadurch, dass Wirtschaftsgüter (in der Regel Gebäude oder Grund-
stücke) einer Personengesellschaft an eine Kapitalgesellschaft mit oder ohne Miet-
/Pachtzahlung zur Nutzung überlassen werden, an der ein oder mehrere Gesell-
schafter dieser Personengengesellschaft auch Gesellschafter mit der Mehrheit der 
Stimmrechte an der Kapitalgesellschaft sind. Bei dieser Konstellation erzielt die Per-
sonengesellschaft keine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Grundfall), 
sondern Einkünften aus Gewerbebetrieb. Diese Konstellation wird im Steuerrecht als 
Betriebsaufspaltung bezeichnet. Sie geht auf eine Entscheidung des Großen Senats 
des Bundesfinanzhofs aus 1971 (Az. GrS 2/71) zurück. 
Aber nicht nur die Einkünfte aus der Vermietung an die beherrschte Kapitalgesell-
schaft sind davon betroffen, sondern alle Einkünfte dieser Personengengesellschaft, 
wie z. B. die Vermietung an fremde Mieter oder Zinseinkünfte bzw. Dividenden. Das 
ist dann die eingangs erwähnte „Abfärbung“.  
Diese Umqualifizierung der Einkünfte hat viele Folgewirkungen. Zunächst führt sie 
zur Gewerbesteuerpflicht des gesamten Gewinns bei der Personengesellschaft. Wei-
terhin sind auch sämtliche Verkäufe oder Entnahmen von Grundstücken oder sonsti-
gem Vermögen aus der Personengesellschaft unabhängig vom Zeitpunkt der An-
schaffung steuerpflichtig (die 10-Jahres-Frist gilt nicht!). Bei Überschreiten der Buch-
führungsgrenzen gem. § 141 AO muss der Gewinn durch Bilanzierung mittels einer 
kaufmännischen Buchführung ermittelt werden. Schließlich unterliegt die Personen-
gesellschaft auch der steuerlichen Außenprüfung nach den §§ 193 ff. AO. 
Besonders unangenehm, da teuer, können die steuerlichen Folgen dann werden, 
wenn die beschriebene Betriebsaufspaltung ungeplant endet. Dies kann z. B. durch 
Anteilsveränderungen bei Schenkung oder durch einen Erbanfall passieren. Fällt die 
Beherrschung weg, hat dies zwingend die Beendigung der Betriebsaufspaltung zur 
Folge. Die Mitunternehmeranteile werden zum Privatvermögen mit der Folge einer 
Entnahmebesteuerung des Vermögens aus der Personengesellschaft zum gemeinen 
Wert. Sämtliche stillen Reserven werden dabei steuerlich erfasst und der Besteue-
rung zugeführt, ohne dass den Gesellschaftern durch diesen Vorgang Liquidität zu-
fließt.  

Hinweis 
Mit Entstehung der Betriebsaufspaltung werden die Geschäftsanteile der Kapitalgesell-
schaft notwendiges Sonderbetriebsvermögen des entsprechenden Mitunternehmers.  
Kommt es zu der oben dargestellten ungewollten Beendigung, müssen auch diese Antei-
le mit dem gemeinen Wert ins Privatvermögen überführt werden. 
Die Ausführungen zur Betriebsaufspaltung gelten auch bei einem Steuerpflichtigen, so-
weit die Voraussetzungen vorliegen. Auch dann kommt es zu den steuerlichen Wirkun-
gen wie oben beschrieben. 

Hinzuschätzung nach Außenprüfung bei Einzelhandelsunternehmen 
Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, dass bezüglich einer Hinzu-
schätzung keine Änderung erfolgt, wenn nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit be-
steht, dass Betriebseinnahmen nicht erklärt wurden.  



 
Steuerbescheide sind aufzuheben oder zu ändern, soweit Tatsachen oder Beweis-
mittel nachträglich bekannt werden, die zu einer höheren Steuer führen. Tatsachen 
im Sinne dieser Vorschrift sind alle Sachverhaltsbestandteile, die Merkmal oder Teil-
stück des gesetzlichen Steuertatbestandes sein können, also Zustände, Vorgänge, 
Beziehungen und Eigenschaften materieller oder immaterieller Art. Tatsachen sind 
die Merkmale, die den steuerlichen Tatbestand ausfüllen, weil sie unter den Tatbe-
stand subsumiert die steuer-liche Folge ergeben. Auch Hilfstatsachen, die einen 
Schluss auf das Vorliegen einer Haupttatsache, die Element des gesetzlichen Tatbe-
standes ist, könnten die Änderungsbefugnis der Finanzbehörde eröffnen. Hilfstatsa-
chen dürften allerdings nur dann herangezogen werden, wenn sie einen sicheren 
Schluss auf das Vorliegen der Haupttatsache zulassen; bloße Vermutungen oder 
Wahrscheinlichkeiten reichten hierfür nicht aus. Aus dem „soweit“-Satz folgt weiter-
hin, dass eine Änderung der Besteuerungsgrundlagen nur in dem Umfang zulässig 
ist, in dem die nachträglich bekannt gewordene Tatsache ursächlich für eine höhere 
Steuerfestsetzung ist. Die Feststellungslast für die tatsächlichen Voraussetzungen 
trägt die Finanzbehörde. 
Die Finanzbehörde hat die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen, soweit sie sie nicht 
ermitteln oder berechnen kann. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für 
die Schätzung von Bedeutung sind. Zu schätzen ist insbesondere dann, wenn der 
Steuerpflichtige Bücher oder Aufzeichnungen, die er nach den Steuergesetzen zu 
führen hat, nicht vorlegen kann, wenn die Buchführung oder die Aufzeichnungen der 
Besteuerung nicht nach § 158 AO zugrunde gelegt werden oder wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der vom Steuerpflichtigen 
gemachten Angaben zu steuerpflichtigen Einnahmen oder Betriebsvermögensmeh-
rungen bestehen. Dabei ist bei Unternehmern mit Gewinnerermittlung durch Ein-
nahme-Überschuss-Rechnung zum einen die umsatzsteuerrechtliche Verpflichtung 
zur Aufzeichnung der Betriebseinnahmen zu beachten, da sie auch unmittelbar für 
das Einkommensteuergesetz wirkt. Zum anderen sind die Vorschriften über die Ord-
nungsmäßigkeit der Kassenführung zu beachten.  

Einkommensteuer 

Einkünfteerzielungsabsicht bei Vermietung 
Der Bundesfinanzhof hat in seinem Ablehnungsbeschluss vom 29.03.2022 gegen 
eine Nichtzulassungsbeschwerde seine Rechtsprechung bestätigt, dass die Ein-
künfteerzielungsabsicht in Form der Überschusserzielungsabsicht als das subjektive 
Tatbestandsmerkmal bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung angesehen 
wird. 
Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Überschusserzielungsabsicht sei als sub-
jektives Tatbestandsmerkmal einkunftsartspezifisch und bereichsspezifisch ausge-
staltet, während die Einkünfteerzielungsabsicht in ihrer spezifischen Form der Ge-
winn- 
erzielungsabsicht gem. dem Einkommensteuergesetz eine andere Zielrichtung 
(Steuerbarkeit der Vermögensebene) als die Überschusserzielungsabsicht habe. 
Ferner sei bei einer auf Dauer angelegten, auf Wohnimmobilien bezogenen Vermie-
tungstätigkeit typisierend vom Vorliegen einer Einkünfteerzielungsabsicht auszuge-
hen. Ob der Vermieter/Steuerpflichtige tatsächlich einen Totalüberschuss erziele, sei 
unerheblich, denn zu einer dies überprüfenden Prognose komme es nicht. 

Hinweis 
Zur Abgrenzung der dauerhaften Vermietung von Liebhaberei ist es notwendig, dass die 



 
Absicht besteht, einen Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben auf die Dauer der 
Nutzung der Einkunftsquelle zu erzielen. 
Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Überschusserzielungsabsicht ist in der Regel 
stets objektbezogen zu prüfen. Die Prüfung kann zu jeder Zeit (vorher, während oder nach 
einer Vermietungsphase) anstehen. 

Demgegenüber gelte bei Immobilien, die nicht Wohnzwecken dienen (Gewerbeim-
mobilien), die Typisierung der Einkünfteerzielungsabsicht nicht. Hier müsse im Ein-
zelfall geprüft werden, ob der Steuerpflichtige beabsichtigt habe, auf die voraussicht-
liche Dauer der Nutzung einen Überschuss der Einnahmen über die Werbungskos-
ten zu erzielen. Der Steuerpflichtige habe insoweit das Vorliegen der Einkünfteerzie-
lungsabsicht darzulegen und ggf. zu beweisen. Weiter- 
gehende subjektive Elemente, wie etwa die Motivlage des Steuerpflichtigen bei der 
Hinnahme von (vorübergehenden) Werbungskostenüberschüssen, seien nicht Be-
standteil der einkunftsart- und bereichsspezifisch ausgestalteten Einkünfteerzie-
lungsabsicht bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. 

Fälligkeitserfordernis bei der Zehn-Tages-Regelung 
Im Streitfall ermittelte der Kläger seinen gewerblichen Gewinn durch eine Einnah-
men-Überschuss-Rechnung. Die Umsatzsteuer für die Monate Mai bis Juli 2017 
zahlte er verspätet (erst am 09.01.2018), machte die Zahlung dennoch als Betriebs-
ausgabe für das Streitjahr 2017 geltend. Das beklagte Finanzamt gewährte den Ab-
zug nicht. Es meinte, es lägen keine regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben im Sin-
ne des Einkommensteuergesetzes vor, da die betroffene Umsatzsteuer nicht rund 
um die Jahreswende 2017/2018, sondern weitaus früher fällig geworden sei. Ein-
spruch und Klage gegen den Einkommensteuer- und Gewerbesteuermessbescheid 
hatten keinen Erfolg.  
Der Bundesfinanzhof wies die Revision zurück. Zwar handele es sich bei Umsatz-
steuerzahlungen um regelmäßig wiederkehrende Ausgaben. Des Weiteren habe der 
Kläger die dem Streitjahr 2017 wirtschaftlich zuzuordnende Umsatzsteuer auch in-
nerhalb kurzer Zeit nach dem 31.12.2017 gezahlt. Hinzukommen müsse aber, dass 
die jeweilige Ausgabe auch kurze Zeit vor bzw. nach Ende des Jahres der wirtschaft-
lichen Zugehörigkeit fällig geworden sei. 

Das häusliche Arbeitszimmer in Corona-Zeiten 
Nach dem Einkommensteuergesetz sind grundsätzlich Kosten für ein Arbeitszimmer 
sowie die Kosten für dessen Ausstattung abzugsfähig, wenn dem Arbeitnehmer oder 
auch Unternehmer kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Dieses Arbeits-
zimmer muss dafür mit den notwendigen Möbeln/Einrichtungsgegenständen ausge-
stattet sein. Das müssen aber nicht nur Büromöbel sein, der Bundesfinanzhof hat 
auch ein Klavierstudio einer Musikpädagogin im häuslichen Ein- 
familienhaus als Arbeitszimmer anerkannt. Das gleiche gilt für den Arbeitsraum eines 
Schauspielers und Synchronsprechers. Die Nutzung muss aber ausschließlich oder 
fast ausschließlich beruflich erfolgen. Für ein nach diesen Grundsätzen anzuerken-
nendes Zimmer sind die abziehbaren Kosten auf jährlich 1.250 Euro begrenzt. Ein 
darüber hinausgehender Abzug ist nur möglich, wenn das Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit bildet. Wenn dies zutrifft, 
können sämtliche Aufwendungen ohne die Höchstgrenze Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben sein. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs fallen aber 
sehr viele Angehörige von beratenden Berufen unter die Begrenzungsregel, weil viel-
fach deren wesentliche Tätigkeit am Ort des beauftragenden Unternehmens ausge-
übt wird und damit dort der Mittelpunkt besteht. 



 
Seit Beginn der Corona-Pandemie kann aber auch eine andere Abzugsregelung mit 
Pauschalbeträgen geltend gemacht werden. Dabei besteht nicht die Voraussetzung, 
dass kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Wegen der Verhinderung der 
Ansteckungsgefahr an Corona kann der Arbeitgeber die sog. Homeoffice-Pflicht an-
ordnen bzw. sie selbst in Anspruch nehmen. Der Gesetzgeber hat für die häusliche 
Tätigkeit eine Pauschale von 5 Euro pro Arbeitstag, höchstens 600 Euro p. a. einge-
führt, die anstelle der nachgewiesenen Kosten in Anspruch genommen werden kön-
nen. Für diese Kosten braucht kein separates Arbeitszimmer vorhanden sein. Diese 
Regelung gilt z. Zt. ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2022. Bei Arbeitnehmern wird 
dieser Pauschalbetrag allerdings auf den Werbungskosten-Pauschbetrag angerech-
net. 

Hinweis 
Neben der Homeoffice-Pauschale können die Aufwendungen für Arbeitsmittel (z. B. die 
Kosten für einen Schreibtisch, ein Bücherregal oder einen PC) zusätzlich als Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten abgesetzt werden. 

 

Lohn- und Gehalt   

Zwölf Euro Mindestlohn ab Oktober 2022 
Mit dem Kabinettsbeschluss vom 23.02.2022 hat die Bundesregierung eine einmali-
ge gesetzliche Erhöhung des Mindestlohnes auf zwölf Euro brutto die Stunde auf den 
Weg gebracht. Dieses zentrale Anliegen der Bundesregierung ist nun umgesetzt und 
tritt zum 01.10.2022 in Kraft. 

Erbschafsteuer 

Freibeträge bei Zusammentreffen mehrerer Nacherbschaften 
Haben mehrere Erblasser denselben Vorerben und nach dessen Tod denselben 
Nacherben eingesetzt, steht nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs dem Nacher-
ben auf Antrag für alle der Nacherbfolge unterliegenden Erbmassen insgesamt nur 
ein Freibetrag zu. 
Im Streitfall verstarben der Großvater und die Großmutter der Kläger. Die Großeltern 
hatten die Tante der Kläger als Vorerbin und auf deren Tod u. a. die Kläger als 
Nacherben eingesetzt. Im Jahr 2015 verstarb die Tante und wurde ihrerseits u. a. 
durch die Kläger als Miterben beerbt. Der Vater der Kläger war bereits vor der Vorer-
bin verstorben. In der Erbschaftsteuererklärung stellten die Kläger Anträge, der Ver-
steuerung der Nacherbfälle ihr Verwandtschaftsverhältnis zu den Großeltern zugrun-
de zu legen. Das Finanzamt berücksichtigte in den Erbschaftsteuerbescheiden ge-
genüber den Klägern Freibeträge i. H. v. 400.000 Euro pro Erben.  
 

Kein Wegfall der Erbschaftsteuerbefreiung bei unzumutbarer Selbstnut-
zung des Familienheims 
Bundesfinanzhof, II-R-1/21, Pressemitteilung vom 04.08.2022 
Zieht der überlebende Ehepartner aus dem geerbten Familienheim aus, weil ihm 
dessen weitere Nutzung aus gesundheitlichen Gründen unmöglich oder unzumutbar 
ist, entfällt die ihm beim Erwerb des Hauses gewährte Erbschaftsteuerbefreiung nicht 
rückwirkend. Dies hat der BFH zu § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG entschieden. Gleiches 



 
gilt für die Steuerbefreiung gem. § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG, die erbende Kinder be-
günstigt. 

Umsatzsteuer 

Kein Vorsteuerabzug aus Schwarzeinkäufen möglich 
Das Finanzgericht Münster entschied, dass ein Vorsteuerabzug aus von der Steuer-
fahndung festgestellten Schwarzeinkäufen nicht möglich ist, wenn keine entspre-
chenden Rechnungen vorliegen. 
Die Klägerin betrieb einen Kiosk. Bei einer bei einer Lieferantin durchgeführten Steu-
erfahndungsprüfung wurde festgestellt, dass diese der Klägerin die Möglichkeit ein-
geräumt hatte, Waren gegen Barzahlung ohne ordnungsgemäße Rechnung zu be-
ziehen. Daraufhin führte eine bei der Klägerin durchgeführte Betriebsprüfung zu dem 
Ergebnis, dass sie Eingangsumsätze der Lieferantin und die entsprechenden Aus-
gangsumsätze nicht in ihrer Buchführung erfasst hatte. Das beklagte Finanzamt 
schätzte die Umsätze bei der Klägerin hinzu, gewährte aber mangels Rechnungen 
keinen Vorsteuerabzug auf die Schwarzeinkäufe.  

Umsatzsteuer für bei Überlassung von elektronischen Zahlungskarten 
erhobenem Kartenpfand? 
Fraglich war, ob ein sog. Kartenpfand für den Erwerb einer elektronischen Zahlungs-
karte eine steuerbare und steuerpflichtige Leistung darstellt oder ob es sich um eine 
nicht steuerbare Schadensersatzleistung handelt. Wenn die Qualifikation als Scha-
densersatz verneint werde, stelle die Überlassung der Zahlungskarte dann eine un-
selbstständige Nebenleistung zu dem (nicht steuerbaren) Tausch von Zahlungsmit-
teln dar bzw. handele es sich um eine Nebenleistung zu den steuerfreien Umsätzen 
von gesetzlichen Zahlungsmitteln oder den steuerfreien Umsätzen im Zahlungsver-
kehr? 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass es sich bei dem im Rahmen eines bargeldlo-
sen Zahlungssystems für die Überlassung elektronischer Zahlungskarten in Stadien 
erhobenen Kartenpfand nicht um pauschalierten (durch die Kartenrückgabe auflö-
send bedingten) Schadensersatz handelt, sondern um eine steuerbare sonstige Leis-
tung, die als Umsatz im Zahlungs- und Überweisungsverkehr steuerfrei ist, wenn der 
leistende Unternehmer selbst die Übertragung von Geldern vornimmt. 

 


